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Schulverband Helmstadt 

 
Niederschrift über die Sitzung 

 der Schulverbandsversammlung Helmstadt 
_________________________________________________________ 

 

 
Sitzungsdatum: Montag, den 19.05.2014 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 20:55 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal, VGem-Gebäude  

 
 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 

 1   Wahl des Schulverbandsvorsitzenden 
 

 

 2   Beschlussfassung über die Anzahl der weiteren Stellvertreter 
des Schulverbandsvorsitzenden 
 

 

 2.1   Wahl des 1. Stellvertreters des Schulverbandsvorsitzenden 
 

 

 2.2   Wahl des 2. Stellvertreters des Schulverbandsvorsitzenden 
 

 

 3   Beschlussfassung über die Entschädigungssatzung des Schul-
verbandes Helmstadt 
 

 

 4   Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung 
 

 

 5   Bestellung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses 
 

 

 6   Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen 
 

 

 6.1   Sachbericht JAS an der Grundschule; TOP 8.1 Sitzung der 
Schulverbandsversammlung am 18.12.2013 
 

 

 6.2   Schülerbeförderung nach Ende der verlängerten Mittagsbetreu-
ung 
 

 

 6.3   Beschaffung von vier Smartboards - Bekanntgabe der Auftrags-
vergabe 
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Anwesenheitsliste 
 

Verbandsvorsitzender 

Menig, Heiko  

Verbandsmitglieder 

Beck, Klaus  

Elze, Klaus  

Endres, Frank  

Endres, Heribert  

Martin, Edgar  

Rieck, Elisabeth  

Wander, Fred  

Wehr, Christiane  

von der Verwaltung 

Büttner, Ralf  

Gäste/Referenten 

Gabel, Reinhard  

Glock, Manfred  

May, Michaela  

Strätling, Juliane  

Tschall, Heike  

 

 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

Presse 

Main-Post GmbH & Co.KG  
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Öffentlicher Teil 

 
 

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung stellte der Vorsitzende fest, dass alle Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen wurden und das Gremium beschlussfähig ist. 
Nachdem gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift aus der Sitzung vom 18.12.2013 kei-
ne Einwände erhoben wurden, gilt die Niederschrift als genehmigt. 
 
 
 
 

TOP  1 Wahl des Schulverbandsvorsitzenden 

 
Sachverhalt: 
 
Der Vorsitzende erläutert das Wahlverfahren, insbesondere dass die Wahl in geheimer Ab-
stimmung mit Stimmzetteln zu erfolgen hat und dass es keine verbindlichen Wahlvorschläge 
gibt. Er legte außerdem dar, wer zum Schulverbandsvorsitzenden wählbar ist. Dies sind 
gem. Art. 9 Abs. 5 alle Mitglieder der Schulverbandsversammlung. 
 
Ferner schlug der Vorsitzende vor, zu seiner Unterstützung bei der Durchführung der Wahl 
einen Wahlausschuss zu bilden und bat um Vorschläge. 
 
Aus der Mitte der Gemeinschaftsversammlung wurden Herr Ralf Büttner und Herr Fred 
Wander benannt. Herr Ralf Büttner wurde als Vorsitzender des Ausschusses benannt; Ein-
wendungen hiergegen wurden nicht erhoben. 
 
Der Vorsitzende des Wahlausschusses ließ nun die Stimmzettel austeilen und forderte dazu 
auf, einzeln die Stimmzettel im Nebenzimmer auszufüllen und ihn zweifach gefaltet in die 
Wahlurne zu werfen. Die Stimmabgabe wurde in einem Verzeichnis vermerkt. 
 
Von den anwesenden neun Mitgliedern der Schulverbandsversammlung haben neun den 
Stimmzettel abgegeben. Die Zahl der abgegebenen Stimmen stimmte mit der Zahl der Ab-
stimmungsvermerke überein. 
 
Die Stimmzettel wurden nun geöffnet und auf ihre Gültigkeit überprüft. Es wurde festgestellt, 
dass kein Stimmzettel ungültig ist. Die gültigen Stimmzettel wurden verlesen. Es entfielen auf 
 
1. Bürgermeister Heiko Menig   9 Stimmen 
 
Der Vorsitzende des Wahlausschusses verkündete nun das Wahlergebnis und stellte fest, 
dass Herr 1. Bürgermeister Heiko Menig die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten 
hat und damit zum Schulverbandsvorsitzenden gewählt ist. 
 
 
Er fragte den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Dieser antwortete, dass er die Wahl an-
nimmt. 
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TOP  2 Beschlussfassung über die Anzahl der weiteren Stellvertreter des Schul-
verbandsvorsitzenden 

 
Sachverhalt: 
 
Der neu gewählte Schulverbandsvorsitzende übernahm die Sitzungsleitung und wies darauf 
hin, dass die Schulverbandsversammlung gem. Art. 9 Abs. 5 BaySchFG aus ihrer Mitte min-
destens einen Stellvertreter des Vorsitzenden wählt. Weil die Wortwahl des Art. 9 Abs. 5 
Satz 1 BaySchFG nicht eindeutig auf einen einzigen Stellvertreter einschränkt, gilt für die 
Festlegung der Zahl der Stellvertreter Art. 35 KommZG. Wählbar sind alle Mitglieder der 
Schulverbandsversammlung. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Schulverbandsversammlung beschließt, dass ein 2. Stellvertreter des Schulverbands-
vorsitzenden gewählt werden soll. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 9 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: - 
 
 
 

TOP  2.1 Wahl des 1. Stellvertreters des Schulverbandsvorsitzenden 

 
Sachverhalt: 
 
Die formelle Abwicklung der Wahl des/der 1. Stellvertreters/-in erfolgte nach den gleichen 
Regeln wie die des Vorsitzenden. Von den anwesenden neun Mitgliedern der Schulver-
bandsversammlung haben neun den Stimmzettel abgegeben. Die Zahl der abgegebenen 
Stimmen stimmte mit der Zahl der Abstimmungsvermerke überein. Die Stimmzettel wurden 
nun geöffnet und auf ihre Gültigkeit überprüft. Es wurde festgestellt, dass keine Stimmzettel 
ungültig ist. Die gültigen Stimmzettel wurden verlesen. Es entfielen auf 
 

Herr 1. Bürgermeister Edgar Martin  9 Stimmen 
 
Der Vorsitzende des Wahlausschusses verkündete nun das Wahlergebnis und stellte fest, 
dass Herr 1. Bürgermeister Edgar Martin die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten 
hat und damit zum 1. Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden gewählt ist. 
 
 
Er fragte den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Der Gewählte erklärte, dass er die Wahl 
annimmt. 
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TOP  2.2 Wahl des 2. Stellvertreters des Schulverbandsvorsitzenden 

 
Sachverhalt: 
 
Die formelle Abwicklung der Wahl des/der 2. Stellvertreters/-in erfolgte nach den gleichen 
Regeln wie die des Vorsitzenden bzw. des/der 1. Stellvertreters/-in. Von den anwesenden 
neun Mitgliedern der Schulverbandsversammlung haben neun den Stimmzettel abgegeben. 
Die Zahl der abgegebenen Stimmen stimmte mit der Zahl der Abstimmungsvermerke über-
ein. Die Stimmzettel wurden nun geöffnet und auf ihre Gültigkeit überprüft. Es wurde festge-
stellt, dass keine Stimmzettel ungültig ist. Die gültigen Stimmzettel wurden verlesen. Es ent-
fielen auf 
 

Herrn 1. Bürgermeister Heribert Endres  8 Stimmen 
Herrn 1. Bürgermeister Klaus Elze   1 Stimme 

 
Der Vorsitzende des Wahlausschusses verkündete nun das Wahlergebnis und stellte fest, 
dass Herr 1. Bürgermeister Heribert Endres die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhal-
ten hat und damit zum 2. Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden gewählt ist. 
 
 
Er fragte den Gewählten, ob er die Wahl annimmt. Der Gewählte erklärte, dass er die Wahl 
annimmt. 
 
 
 

TOP  3 Beschlussfassung über die Entschädigungssatzung des Schulverbandes 
Helmstadt 

 
Sachverhalt: 
 
Die Satzung ist erforderlich, da in der Verbandssatzung vom 17.02.2009 keine abschließen-
de Regelung getroffen wurde. Der Erlass einer gesonderten Entschädigungssatzung ist emp-
fehlenswert, um bei notwendigen Änderungen nicht jeweils die Verbandssatzung ändern zu 
müssen. Die früher bestehende Möglichkeit, nach Art. 31 Abs. 1 Satz 4 a.F. die Festsetzung 
der Entschädigungshöhe der Verbandssammlung zu überlassen, ist aufgehoben. 
 
Die Entschädigungsgrundsätze legt Art. 30 Abs. 2 KommZG fest, der im Übrigen auf die 
Gemeindeordnung (Art. 20 a GO) verweist. Wegen der Abführungspflichten wird auf Art. 20 a 
Abs. 4 GO und auf die beamtenrechtlichen Vorschriften verwiesen. Die Entschädigungen 
unterliegen der Lohnsteuerpflicht. Auf die jeweils geltenden steuerrechtlichen Bestimmungen 
über die Steuerfreiheit wird verwiesen. 
 
Beim Beschluss über den Erlass der Satzung können die begünstigten Verbandsräte nicht 
wegen persönlicher Befangenheit (Art. 49 GO) ausgeschlossen sein, weil sonst die gesetz-
lich vorgeschriebene Regelung nicht zustande kommen könnte. 
 
Jedem Mitglied der Schulverbandsversammlung wurde mit der Einladung zur heutigen Sit-
zung die Entschädigungssatzung vom 15.05.2008 und der Entwurf einer neuen Entschädi-
gungssatzung zugestellt. 
 
Die Schulverbandsversammlung legt im Rahmen der Diskussion die Entschädigungssätze 
fest. 
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Beschluss: 
 
Die Schulverbandsversammlung beschließt die Entschädigungssatzung in der vorgelegten 
Fassung. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 8 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: 1 
 
Der Schulverbandsvorsitzende, Herr 1. Bürgermeister Heiko Menig, hat auf Grund persönli-
cher Beteiligung nicht an der Beratung und Beschlussfassung teilgenommen.  
 
 
 

TOP  4 Beratung und Beschlussfassung über die Geschäftsordnung 

 
Sachverhalt: 
 
Jedem Mitglied der Schulverbandsversammlung wurde mit der Einladung zur heutigen Sit-
zung der Entwurf der Geschäftsordnung zugestellt. Die einzelnen Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung wurden erläutert. 
 
Eine Regelung zum Sitzungstag und des Sitzungsbeginns ist in der Geschäftsordnung nicht 
vorgesehen. Die Schulverbandsversammlung ist sich hierzu darüber einig, dass die Sitzun-
gen grundsätzlich montags, dienstags, mittwochs oder donnerstags beginnend ab 19.00 Uhr 
stattfinden sollen. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Schulverbandsversammlung beschließt die Geschäftsordnung in der vorgelegten Fas-
sung. Die Geschäftsführung wird jedem Mitglied der Schulverbandsversammlung eine aus-
gefertigte Fassung der Geschäftsordnung mit der Einladung zur nächsten Sitzung zustellen 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 9 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: - 
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TOP  5 Bestellung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses 

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 9 der Verbandssatzung vom 17.02.2009 obliegt die Prüfung der Jahresrechnung 
dem Rechnungsprüfungsausschuss. Dieser besteht gemäß § 2 Abs. 2 der Verbandssatzung 
aus dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses und vier weiteren Mitgliedern, 
die die Schulverbandsversammlung aus ihrer Mitte bestellt. 
 
Der Vorsitzende schlägt der Schulverbandsversammlung vor, wie bisher aus jeder Ver-
bandsgemeinde einen Vertreter als Rechnungsprüfungsausschussmitglied zu benennen. 
Einwendungen hiergegen wurden nicht erhoben. 
 
 
Beschluss: 
 
In den Rechnungsprüfungsausschuss werden berufen: 
 
für den Markt Helmstadt: 
 
Wander Fred 
 
für die Gemeinde Holzkirchen: 
 
Beck Klaus 
 
für den Markt Neubrunn: 
 
Rieck Elisabeth 
 
für den Markt Remlingen: 
 
Wehr Christiane 
 
für die Gemeinde Uettingen: 
 
Endres Frank 
 
 
Als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses wird Herr Frank Endres bestimmt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 9 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: - 
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TOP  6 Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen 

 
 

TOP  6.1 Sachbericht JAS an der Grundschule; TOP 8.1 Sitzung der Schulverbands-
versammlung am 18.12.2013 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 03.01.2014 wurde die AWO gebeten einen Sachstandsbericht zum Ver-
lauf der JAS an der Grundschule Helmstadt vorzulegen. Dieser Bericht wurde am 
17.01.2014 per Mail übermittelt und mit Schreiben vom 17.01.2014 an die Mitglieder der 
Schulverbandsversammlung zugesandt. 
 
 
Die Schulverbandsversammlung nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. Der Sachbericht wird 
als Anlage zur Niederschrift genommen. 
 
 
 

TOP  6.2 Schülerbeförderung nach Ende der verlängerten Mittagsbetreuung 

 
Sachverhalt: 
 
Im Schuljahr 2013/2014 wurde nach Ende der verlängerten Mittagsbetreuung durch den 
Schulverband Helmstadt die Schülerbeförderung in alle Verbandsgemeinden durch die Be-
reitstellung einer Schulbuslinie angeboten. Damit für die Eltern der am verlängerten Mittags-
betreuungsangebot teilnehmenden Kinder auch im Schuljahr 2014/2015 Planungssicherheit 
besteht, ist es erforderlich, dass sich die Schulverbandsversammlung wieder zur Bereitstel-
lung dieser Schulbuslinie im kommenden Schuljahr bereit erklärt.  
 
Beschluss: 
 
Die Schulverbandversammlung beschließt, auch im Schuljahr 2014/2015 wieder eine Schul-
buslinie in die Schulverbandsgemeinden nach Ende des verlängerten Mittagsbetreuungsan-
gebotes einzurichten.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 9 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: - 
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TOP  6.3 Beschaffung von vier Smartboards - Bekanntgabe der Auftragsvergabe 

 
Sachverhalt: 
 
Die Schulverbandsversammlung hat im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2011 
vereinbart, dass alle Klassenzimmer sukzessiv mit interaktiven Smart-/Whiteboards ausge-
statten werden sollen. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden in den Haushalten 2011 – 
2014 bereitgestellt. Zuletzt wurden im Haushaltsjahr 2013 vier Whiteboards Smart 800 zum 
Kaufpreis von insgesamt 17.855,18 € von der Fa. VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken ange-
schafft. Für die Ausstattung der noch fehlenden vier Klassenzimmer liegt ein Angebot vor, 
welches sich auf 16.658,33 € brutto abzüglich 3 % Skonto beläuft. Der Angebotspreis für die 
identischen Whiteboards liegt somit unter der Kaufpreissumme des Vorjahres. Der Vorsit-
zende hat deshalb den Auftrag zur Lieferung und Installation der vier Whiteboards erteilt. 
 
 
Die Schulverbandsversammlung nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heiko Menig    Ralf Büttner 
Vorsitzender    Schriftführer 
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